
Aufgaben der Parteien nach dem
Parteiengesetz 

DIE AUFGABEN UND FUNKTIONEN DER PARTEIEN

Parteiengesetz § 1
Die Parteien sind ein verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlichen
demokratischen Grundordnung.
Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an der politischen Willensbildung des Volkes
eine ihnen nach dem Grundgesetz obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe.
Die Parteien wirken an der Bildung des politischen Willens mit, indem sie insbesondere …

Arbeitsauftrag
1.Lies den Auszug aus dem Parteiengesetz § 1 sorgfältig durch.
2.Ordne anschließend den einzelnen Textstellen (Ziffern 1–8) die passenden Beispiele

(Buchstaben A–H) zu.


